
j. G., HeineCcius als Kritiker des grotianischen Systems
Ernst Reibstein

Der deutsche Romanist Johann Gottlieb Heineccius (1681-1741)
ist unter -seinen zahlreichen Zeitgenosmi, die, angeregt durch Pu f e n d o r f

und T h o m a s i u s&quot; Lehrbücher des ius naturae et gentium geschrieben
haben, einer der wenigen, deren Name bis weit ins 19. Jahrhundert einen,gu-
ten Klang behielt. $ein Ruhm beruhte ursprünglich auf seiner rechtswissen-

schaftlichen Methode, welche die axio - zum Unterschied von der

demonstrativen des Philosophen ChristianN 9 1 f f - genannt wird, aber
auch darauf, daß er den umfassendsten Reichtum&apos;gelehrten, namentlich
historischen Wissens

-

mit gediegener philosophischer Bildung verband

(S,t i nt z i n g). Tenuto dappertutto in grande pregio come giureconsulto
dei piü eruditi e dei piu&apos; efficaci nell&apos;esposizione, sistematica, sagt noch die
EncicloPedia Italiana (1933). Er hatte Theologie studiert und auch. öfter
die Kanzel betreten, -dann den philosophischen1erworben und
sich schließlich der Jurisprudenz zugewandt. Im Jahre 1713 wurde er Pro-

fessor der Philosophie in Halle und, nach seiner Promotion zum Doctor

utriusque iuris, ebendort 1720 Professor der Rechte und- kgl. preußischer
Hofrat. Während, einer fünfjährigen 4ehaätigkeit in Franeker schloß er

Freundschaft mit - dem niederländischen Völkerrechtsautor Cornelis van

Bynkershoek. Er ging 1727 als Professor der Pandekten und der Philo-
- sophie nachTrankfurt an der Oder_ und wurde M3 wieder, nach Halle

versetzt 1). Seine rechtswissenschaftlichen Interessen führten ihn vom. römi-

schen, Rec4t und den seinem Verständnis dienenden römischen Altertümern
zum&apos;älteren und modernen deutschen Recht und von Romanistik und Ger-

manistik zum Natut-m und Völkerrecht&apos;). Er selbst,&apos; schreibt, daß ihm der

1) Als Sohn eines Lehrers H e i n e c k e in Eisenberg in Thüringen geboren, hat H., die
latinisierte Namensform von seinem älteren Bruder, der Prediger in Goslar war, über-
nommen; er hat sie also nicht, nur für seine lateinischen Arbeiten verwendet. Sein Sohn

johann Christian Gottlieb Heineccius schrieb eine ausführliche Biographie, die. zuerst als
Anhang der Opera omnia (Genf 1748) erschienen ist.

2) Am bekanntesten sind&apos;die drei oft aufgelegten,Kompendien: Antiquitatum Roma-
narum iurisprudentiam illustrantium Syntagma (Halle 1719); Elementa -iuris civilis
sec,undum ordinem. Institütionem commoda auditoribus methodo adomata &apos;(Amsterdam
1725); Elementa luris civilis secundum ordiriem Pandectarum, (i.bid. :1727). Während der
letzten Station in Halle entstanden die Elementa iuris Germanici&apos;tum veteris tum hodierni
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Übergang zu dieser Materie als eine innere Notwendigkeit erschien, nach-

dem er sich so 4nge mit dem römischen und dem deutschen Recht beschäf-

tigt hatte-.
Denn es gibt keine Disziplin. der praktischen Philosophie, die es an Ge-

wicht der Sache und, der Argumente oder an Aktualität (utilitatis ubertate)
mit dieser natürlichen Jurisprudenz irgendwie aufnehmen kann. Es gibt fÜr

unsere Rechtswissenschaft keine andere Quelle, keinen anderen Ursprunda4
jenes Recht des Urzustandes (ius illud primaevum), das wir nicht gelernt, über-

kommen, gelesen, sondern unmittelbar aus der Natur entnommen, geschöpg,
geformt haben, in dem wir nicht unterrichtet wurden&quot; sondern aufgewachsen

I

sind. Den größten Teil der römischen Rechtswissenschaft möchte ich ein auf

I das menschliche Tun angewandtes natürliches Recht nennen (ius naturale,
J hominum adplicatum) Aber, Cicero sagt auch: &quot;Quod eivile, non

1 tium, idem eivile, esse debet&quot; 3). Eridein continuo gentium:- quod amtem gen
I

I

lehrt uns damit, was, nie deutlich genug in. der Lehre zum Ausdruck kommen

kann: Die römische. Reditswissenschaft ist vortrefflich und aus den besten

philosophischen Vorschriften der inneren- Natur gebildet, aber sie bleibt ein

hohler Schatten und ein Bild ohneLeben, wenn nicht die,Prinzipien des wah-
ren&apos;Rechts und der Wirklichkeit hinzukommen, die, weil sie alle vom ewigen

..Gott und der natürlichen Vernunft, ausgehen, durch keines Menschen Befehl
und keines Volkes Beschluß aufgehoben werden können. Es, kommt hinzu,
daß eine noch so gut ausgebildete, aus dem Zwölftafelgesetz und,den arideren
Leges üppig sprudelnde römische Rechtswissenschaft doch keine Autorität hätte,
um die Streitigkeiten und Auseinandersetzungen ganzer Völker zu ordnen;
denn sie werden untereinandervon ledinem anderen&apos;Recht geleitet als dem-

Jenigen, welches die Natur selbst gleichmäßig unter allen,Menschen gesetzt&apos;
hat, jenem allgenieinem Recht.. 4). Soviel ganze Völker und Staaten höher
stehen. als &apos;irgend welche Privatpersonen, so sehr ist das Natur- und-Völker-
recht dem bürgerlichen Recht, das nur unter den einzelnen Bürgern gilt, über-

legen Was soll geschehen, wenn ein Volk,mit Türken oder,Chinesen oder

Lappländern sich über,die Verletzung, vertraglicher Bestimmungen auseinander-

zusetzen hat? Angenommen, jenes Volk&apos;ist überzeugt, daß alles gerecht ist,
was die römischen Juristen und Priester so*ie&apos;Thomas. von Aquin, aber auch
die, Apostel, und.:Propheten geschrieben haben, so wird es damit nicht.. mehr
erreichen als die Türken, wenn sie, Mohammed, oder die Chinesen, wenn sie

ihren Konfuzius mit uns zum Richter nehmen wollten.. .,-5).

(2 Bde. 1735. und 1736) sowie die gleich nennenden Arbeiten zum Natur- und Völker-

recht, welch letztere übrigens von Stintzing (Allgemeine Deutsche Bibliographie,
Bd. 11, S. 361-363) ignoriert werden.

3) C i c C r o, De officiis 17.

4) Es folgt das bekannte Zitat aus C i c e r ö vgl. unten Anm. M

e) j. G. H e i n e cc&apos;i,u s, Elementa *iuris naturae et commoda. auditoribus
meth6do a:dornata (Halle 1738). Diese und die folgenden. Zitate in-meiner übersetzung
nach der 5. Auflage, ibid. 1768.
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Das war an, sich nicht neu, 1, ei b n i z und Pu f en d f
hatten es philosophisch&apos;mit Nachdruck vertreten, aber daß der, Autor
führenden Pandektenlehrbücher sich so entschieden zu ihm bekannte, ließ

aufhorchen. Freilich muß gleich- hinzugefügt werden: Heineccius-&apos; Ele-

ihenta&apos;luris naturae et gentium gehören zu einem Typus von Lehrbüchern,
anw0mp t e d aln seiner Literaturübersicht (1785) wenig Gefallen
findet:

- Es fehlet nun auch in &apos;dieser Epoche nicht&apos; an solchen Lehrbüchern des
Rechts der Natur, welche zugleich eine bald kürzere bald weitläufigere größten
Theils aber ziemlich ausführliche von dem allgemeinen Natürrechte abgeson-
derte Abhandlung des natürlichen Völkerrechts enthalten. Es ward nehmlich
in diesem Zeitraume nach und nach bey den Lehrern des Naturrechts zur Ge-
wohnheit, dasselbe in das Naturrecht der einzelnen Menschen urid&apos;in das ge-
sellschaftliche Naturrecht, abzutheilen, da denn letzteres wiederum in das

Naturrecht -der bürgerlichen Privatgesellschaften - ius naturae sociale priva-
tum,-, in das Naturrecht der bürgerlichen Staatsgesellschaft oder das allge- -

meine Staatsrecht - lus publicum naturale und in das NatUrrecht, das zwi-

schen ganzen Völkern unter einander eintritt - ius naturale gentium&apos;- zer-

fällt;&apos;und solchergestalt wurde denn auch letzterem, dem natürlichen Völker-

rechte, ein besonderer Abschnitt in den Lehrbüchern des Naturrechts gewidmet,
welcher in verschiedenen besonders denen neuesten Werken dieser Art eine

&quot;
ziemlich vollständige und gute Ausführung desselben enthält.

Aber
obwohl.sie immer wieder aufgelegt wurden, für Ompteda offenbar nichC).
Er. sagt baU darauf:

Unter der ungeheueren Menge der Lehrbücher des Naturrechts wirxi nicht

leicht ein einiges zu finden, seyn, das nicht auch Grundsätze des Völkerrechts..
auf solches angewandt enthielte, und in dein nicht der Name des Völkerrechts

vielfältig angeführet würde. Allein dem ohngeachtet giebt es, besonders -unter&apos;
den,älteren, wenige, in denen das Völkerrecht als. eine wahre nur einiger.
maßen für sich bestehende und von dem allgemeinen Naturrechte abgesonderte
Wissenschaft &apos;vorgetragen, und behandelt wird. Diese letztere sind jedo.ch nur

diejenigen, welche, hier in Betracht kommen, und also auch nur hieselbsi - einen

Platz verdienen, und diese werde ich demnach auch bloß unter dein Wuste

von Naturrechts-Lehrbüchern herausziehen und hier anführen, wobey ich

I I ; 0) D. H. L. Frhr. v. C) m p i e d a, Litteratur des gesammten sowohl &apos;natürlichen als

positiven &apos;Völkerrechts -(Regensburg 1785), S. 351, nennt hingegen u. a. A c h e n w a 11
und M a r t i n i. Gemeint könnten sein: Gottfried A -c h en w a 11 juris, naturalis pars

posterior complectens, iu&apos;s farniliae, ius publicum et ius gentium (5. Aufl. Göttingen 1763),
uni K. A. von M a r t i n i De legi naturali, positiones (Wien 1762), deutsch: Lehr-
be&apos;riff des Natur-, Staats- und Völkerrechts &apos;(ibid. 1778). Es zeigt sich, aber. (S. ;3 86 f.),9
daß 0 -m p te d nur AchenwallsElementa, iuris naturae&apos;(lM) und Martinis Positiones
de iure civitatis .(1768) kennt.
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nochmals warnen muß, sich dadurch -nicht irre machen iÜ
-

lassen, wenn ich
Lehrbücher, die- sogar auf dem Titel des iuris na e t g 6 n t i u m er-

:,wähnen, übergehe, da dieses in älteren Zeiten der Modetitel der Compendien
des Naturrechts war, obwohl im Buche selbst durchaus nichts besonderes vom
Völkerrechte vorkam 7).

Es ist unter diesen Umständen immerhin ein Achtungserfolg für Heinec-
cius 1daß seine Elementa - nur diese, nicht etwa aul. die Grotiüs-Vor-
lesungen - von Ompteda wenigstens in dem Absinitt Werke über das
Völkerrecht in Verbindung mit dem, Naturrechte aufgeführt werden, und
zwar, an achter Stelle&quot;). Die Erwähnung ist freilich nicht -gerade empfeh-
lend gehalten:

Von diesem Compendio ist zwar die Hälfte, nehmlich das ganze zweite
Buch, dem sogenannten iurl gentium gewidmet. Heineccius verstehet aber
unter solchen die Rechte, welche auf Gesellschaften aller Art ihr Anwendung
finden - ius sociale -.und es wird daher in solchem nur beyläufig vom eigent-
lichen Völkerrechte gehandelt 9).
Heineccius. hätte diese Charakteristik oberflächlich und verständnislos

gefunden, denn für ihn ist das Wesentliche gerade der notwendige Zu-

samnienhang; den er zwischen der Gesellschaft und dern,eigentlichen
Völkerrecht sieht. Die Disposition der Elementa kann den am wi:eklichen,
Geschehen interessierten Völkerrechtler zwar entmutigen, denn das ganze
erste Buch wird als eine Pflichtenlehre - Pflichten gegen Gott, gegen sich

selbst, gegen andere - vorgestellt, wobei auch ein rudiinentäres Sachen- und
Obliggtionenrecht entwickelt wird, das seinen Nutzen für das.Völkerreit
haben mag, aber mit ihm doch nicht in einer unmittelbaren Verbindung
steht. Indessen diese Einwendungen stehen im Schatten des maßgebenden
Prinzips, mit Welchem - schon hier gesagt wird, was die, Aufklärung vor

allen Dingen wissen wollte:

7) A. a. 0., S. 382.

11) Zuvor werden genannt: Phil. Reinh. V i t r 1 a r i u s, Institutiones iuris naturae et

gentium, (Leyden 1692, Halle 1695, Leyden 1705, Halle 1718, Nürnberg 1726), ein
Grotius-Kommentar, der für den in Leyden studierenden Prinzen Christian Ludwig von

Brandenburg ausgearbeitet wurde; joh. Franz B u d d e u s, Philosophia practica (Halle
1697, 1702); Michael Heinrich G r i b n e r, Priticiplorum iurisprudentiae naturalis
Libri IV (Wittenberg 1710, zuletzt 1748); Adam Friedrich G la f e y Vernunft- und
Völkerrecht (Frankfurt und Leipzig 1723, 1732,1748); Völkerrecht (1752); (vgl.
E* R e i b s t e i n Deutsche Grotiuskommentatoren bis zu Christian Wolff, ZaöRV Bd. 15
[1953/541, namentlich S.90-97); Laurenz Reinhard, Kurz gefaßte. Einleitung zum

Natur- und Völkerrechte (Leipzig 1736); Heinrich K ö5h 1 e r, juris socialis et gentium
ad ius iiaturae revocati specimina (jena 1736); Nic. ä n c in a juris naturalis et

gentium doctrina asserta (Venedig 1736). Nach H e i n e c c i u s treten be-
kanntere Namen auf: Daries, Burlamaqui, Nettelbladt, Chr. Wolff,
und wiederum Achenwall&apos;und Martini.

A. a. 0., S. 384.
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Das natürliche Recht (ius naturae) ist Iribegriff, Gesetze&quot;die Gott

deni Menschengeschtecht durch die rechte Vernunft verkündet hat 10).
Die Menschen können als einzelne oder als zu&apos;bestimmten Gesellschaften.

zusanunengeschlossen betrachtet werden.. das, Recht, das für die Handlungen
der einzelnen gilt, heißt ius naturale, dasjenige, welches vorschreibt,.&apos;wäs in,

den Gesellschaften und zwischen ihnen Recht und Unrecht.sei, nennen wir

ius &apos;gentitpm (quöd, quid in societatibus, et inter eas, iustum iniustumve stt,

praecipit, Zus gentium vocamus); also sind die Vorschriften beider Rechte die-

selben, es sind&apos;Ictieselberi Gesetze: das ius gentium ist nur das natürliche&apos;Recht-
in seiner Anwendung auf das soziale Leben&apos;des Menschen und die Ang&apos;elegen-
heiten von Gesellschaften sowie ganzen Völkern 11).

Das die damalige Grotius-Exegese, beherrschende Problem des Sinnes und,

der Tragweite des sogena,nnten Sozialitätsprinzips veranlaßt hier den

Autor, gewisse überlieferte Systeingedanken einer Revision zu unterziehen,
die &apos;dem modernen Völkerrechtsdenken weite Horizonte eröffnet.&apos; Heineccius
findet nämlich nicht nur an G r o t i u s sondern auch an dem für ihn sonst

maßgebenden, P u f e n d o r f zu kritisieren, daß sie aus jenem Prinzip das

ganze Recht&quot; den ganzen menschlichen Pflichtenbereich ableiten wollen,
auch dieWichten des im Urzustand isoliert lebenden Menschen. Eine so14,
Reduktion selbst der religiösen und individualethischen Pflichten auf das.

Sozialitätsprinzip erscheint ihm philosophisch -
und mo-raltheologisch unzu-

lässig, sie würde darauf hinauslaufen&quot; daß die Priorität der Gesellschaft
vor dem Menschen und sogar vor Gott statuiert und die Gesellschaft zum
Maß aller Dinge gemacht würde. Heineccius könnte aus diesem Grunde

sagen, daß das in der naturrechtlichen Tradition mit dem Sozialitätsprinzip
riValisierende Prinzip,der Selbsterhaltung den Vorzug -verdiene; denn es

geht vom Individuum, seiner Natur und seinen Bedürfnissen aus, und er:-&apos;

klart von daher die soziale Organisation von den einfachsten bis, zu.clen
kom liziertesten Gemeinschaften&apos;. Aber dieses Prinzip, wurde v den S i-p on to

ker&apos;n vertreten&apos; für die -als philosophische Richtung und unbeschadet seiner

Hochschätzung für Ci c e r o und E p i k t e t - Heineccius von seinem

protestantisch-orthodoxen Standpunkt keine Sympathie hat;1 u t h e r hatte

ja von ihnen nichts wissen wollen und ihr Selbsterhältuügsprinzip &apos;galt als
so ugbiblisch, daß G r o t i u s ihm einen erneuerten Aristotelismus hatte

entgegensetzen mUssen. Inzwischen war das,Selbsterhaltuiigsprinzip über-

dies von H o b b e s in der bekannten gewalttätigen! Weisevertreten worden,
was allein. schon hingerei hätte&quot; es zu kompromittieren. Also mußte

Heineccius das Sozialitätsprinzip - trotz. seines ihm bewußten schelastisch-

10) Elementa I, S XII Aufl. Halle 1768, S. lÖ).
11) Quin imo ius gentium est ipsum lus naturale, vitae hominis, sociali negotlisque

atque mtegrarum gentium adplicatUM, ibid. XXI.
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aristotelis rungs --, beibehalten, nun aber so interpretieren, daß esp 9
den korrekten Aufbau der Lehre vom Natur- und Völkerrecht nicht stört,
sondern,fördert. Es wird dann zu einem Prinzip, das man - mit den Vor-

behalten, die sich aus dem Unterschied der Epochen ergeben das sozio-

logische nennen könnte. Wenn in,.der Perspektive der diplomatischen Praxis

immer ungeduldiger ein Völkerrechtsbegriff,Verlangt wurde, der sich, auf,

die gegenseitigen Beziehungen der durch ihre Herrscher vertretenen, Völker

oder Staaten konzentrierte,&apos; so war und blieb es ein berechtigtes Anliegen
des naturrechtlichen Denkens, den historisch-Politischen,Befund kritisch zu

durchleuchten: In wel Zuständen sind Menschen, einzeln oder grup-

penweise, anzutreffen? Aus welchen Motivei entstehen menschliche, Ge-
meinschaften und welches sind ihre Fünktionen? Welches ist die Natur, die

rechtliche Organisation, die inoralisch-politische Aufgabe der Völker, an

die sich das Völkerrecht wendet?

Diese soziologische Perspektive - in. der Sprache der Zeit gern ius s.ociale

genannt - war damals nicht neu; Heineccius hätte sie in einer frühen&gt; recht

bemerkenswerten Variante beispielsweise bei dem, von ihm&apos; wiederholt,

zitierten Stadtsyndikus von Emden kennenlernen können 12), und sie mußte

ni eigens gerkEtfertigt werden. Nur die Begründung bei Heineccius ver- i

sagt am Anfan&apos; des 2. Buches der Elementa,riet einen neuen Denkstil. Er 9
das lus Gentium betitelt ist:

Da das iu.s. gentium das natürliche Recht- schlechthin in seiner Anwendung
auf das soziale Leben des Menschen und die Angelegenheiten von Gesellschaften

sowie ganzen Völkern ist, leuchtet ohne, weiteres ein, daß! sein Wesen nicht

ähiie klare Kenntnis der Zustainde und der Gesellschaften erfaßt werden

kann

Freilich ließ sich über die beste Art, dieses methodisch-didaktiSche Ziel

zu erreichen, Sehr streiten und es, kann selbst heute nicht zugunsten der-

Darstellung bei Heineccius gesagt werden, daß sie ihrer Zeit vorausgeeilt
sei. Sie ist vielmehreine unfreiwillige Demonstration für die Unhaltbarkeit
einer jeden,Methode, welche alle sozialen Erscheinungen aus einem einzigen

12j Vgl. E. R e i b s t e i n Völkerrechtliches bei Althusius, in: Archiv des Völker-

rechts, Bd. 12 (1964).
13) illius indolem perspiei sine distincta statuum,et societatum-not.one non, Posse,

fa&apos;cile patet (Elementa 11&quot;.1, 5 1, S. 346). Die moderne, Soziologie scheint die&apos;Frage, die
ihr hier, gestellt ist, unbesehen an die Lehre und Praxis des Völkerrechts zurückgeben zu

wollen. Les droits et devoirs des Ftats,6tant, par hypotUse, exacteinent d6finis, cänunent

d6finir les organismes de fait qui m6ritent d tenus, pour des Etats? fragt Raymond
A r o n das Rechtssystem und die Vereinten 14ationen (Paix et guerre entre les nations,
3. Aufll. Paris 1962, S.: 132).
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Prinzip erklären will. Heineccius&apos;kenn&apos;t nur eine monokausale Erklärung,
er versucht das Monopol des Sozialitätsprinzips zu retten, indem er es im

Sinne des Pessimismus, den man damals von Hobbes und Spinoza
lernen konnte, neu durchdenkt. Er gelangt aber auf diesem Wege nicht&apos;

etwa zu der P u f en do r f schen imbecillitas., der menschlichen Hilflosigkeit,
die zum Heraustreten aus dein Urzustand, zur Vergese.Ilschaftung geführt
hat, sondern er konstruiert ein kurioSes-SOzialmodell: die Urzelle des Staates
ist die Familie, aber die Urform des Staates ist - die Räuberbande. Diese
soziale Erscheinung, deren moralische Daseinsbedingungen schon in &apos;der.
antiken Philosophie immer wieder Interesse gefunden haben&quot; wird bei
Heineccius zum Ausgangspunkt eines ganzen Systems:

Die Macht der Unredlicheh [vis improborum, man könnte modern von

den Asozialen sprechen] hat den Ursprung und die Veranlassung der Bildung
von Staaten gegeben. Weil im Naturzustand alle gleich und vollkommen frei
sind, die unredlichen Menschen aber so geartet sind, daß sie andere beherr-

schen, unterjochen und berauben wollen, konnte es nicht ausbleiben, daß meh-
rere gleichgesinnte Familienväter sich zusammentaten, um andere von sich

abhängig zu machen. Da aber eine Großgesellschaft nur auf Ungleichheit und

Führung beruhen kann, (societa rectoria), folgt, daß jene Räuberbande sich

einen, Führer wählte- und ihm eine bestimmte Formel der Machtausübung
(certam imperii formulam) vorschrieb: so ist die bürgerliche Gesellschaft, der,

I

Staat entstanden; er ist nichts anderes als eine größere Menge Menschen, die

von, keinem anderen Sterblichen abhängig &apos;ist und sich unter einem- gemein7
samen Befehlshaber um ihrer Sicherheit &apos;willen nach Maßgabe gewisser Be-

dingungen zusammengeschlossen hat (insignis bominunz multitudo, nulli alii

mor obnoxia, et sub communz imperante securitatis suae caussa certis
l ibus consociata. op. cit. II, CIV).egt

p Dadurch waren auch die rechtlich Denkenden gezwungen sich zusam7
menzuschließen, umGewalt mit Gewalt abzuwehren. Die spätere Entwick-

lung hat unter diesen beiden Arten von Staatswesen einen Ausgleich im
Sinne des, übereins Staatszwecks, derS herbeige-
führt. Weil aberdie Staatsgründer vorher im Naturzustand gelebt haben, also

-aU&amp;im Zustand der Gleichheit und der Freiheit, folgt: 1. der, Staat ist
nachher keinem, Sterblichen untertan; 2. er..darf alles, was er zur Erhaltung
seines Zustandes für notwendig hält&quot; unbedenklich tun; er darf 3. in der

Ausübung seine Rechte Von niemand gestört und 4. von niemand zur

Rechenschaft gezogen werden (§,CXXIX). Nach seiner inneren Struktur
-beruht der Staat, seines autoritären Charakters ungeachtet, auf dem con-

sensus seiner Bür er; das Prinzip, daß,das Volk mehr als der&apos;Herrscher,g
d. h. rechtlich über ihm stAe, wird -&apos;unter Polemik.gegen die Monarcho-
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machen, -gegen A 1 t h u s i u s und gegen M 1 t -o n - scharf abgelehnt, aber

gleichwohl wird die Stellung, de Herrschers, sofern es, sich nicht um einen

Patrimonialstaat handelt, als die eines bloßen usufru&apos;ctuarius oder&quot; wie

T-h o m a s i u s treffender sagte, eines lideicommissarius konstruiert.

Soviel muß über Heineccius-&apos; S, t a a t s theorie, die Theorie. des mit dem

Kainszeichen behafteten und, deshalb - im&apos;Stande der Sündldsiikeit weder

möglichen noch notwendigen Staates, gesagt werden, wenn ersichtlich sein

soll, wie er den Anspruch des Sozialitätsprinzips versteht und durchführen
will: Aufklärung über die sozialen Voraussetzungen, die für das Erfassen
des Wesens des Völkerrechts grundlegend sind. Freilich:fehlt es im

Verlauf der weiteren Darstellung an der -rationalen, rechtsdogmatischen
Durchdringung der verschiedenen historischen Ideen, Formen, Begriffe&apos;und
Meinungen, die Heineccius aus der gelehrten Literatur vorführt, um über
die einzelnen Probleme zu orientieren. Das muß um so mehr auffallen,
als er sein Buch in der Vorrede geradezu als einen Feldzug gegen die wei-

tere völkerrechtliche Verwendung der römischen Rechtgaltertümer und ver&quot;

alteten Begriffe angekündigt hat. Was sollen noch die Digestentitel De Lege
RhIodia, De captivis et postliminip, De castrensi peculio,* De pactiS, De,stipu-
latiO:dibus, De senatus COnsultis,. , Es rächt -sich,&apos; daß er die mittelalter-
lichen Interpreten des römischen .Rechts, welche die anftiken Formelli.&apos;mit
dem völkerrechtlichen Derikeri ihrer Epoche erfüllt &apos;und damit eine fort-
wirkende überlieferung geschaffen haben, in Bausch und Bogen verwirft,
die Postglossatoren als barbarisch, die Scholastiker als weitschweifig
Er muß, beispielsweise bei der Erwähnung des Postiminzum (§ CCIV) zu-

geben, daß sich nicht alles aus den bisher entwickelten&apos;Prinzipien er-

der internationalenklären läßt, sondern hier das&apos;Meiste&apos;vielmehr aus

Praxis (i?X Moribus gentium) entschieden zu&apos;werden pflegt. Hier wie an

vielen anderen, Stellen verweist er für das Nähere auf seinen Freund

B y n k e r s h o e k, dessen Quaestiones iUris publici gerade erschienen, waren
und von dem er sagt, daß er den Stoff mit gewohnter Gründlichkeit&quot; aber

auch, nicht vollständig vortrage. Heinäcciu&apos;s hat sich mit seinem z Kampf
für das Vernunftrecht und gegen das geschichtliche Recht in den Völker-

bez&apos;iehungen&apos;s.ichtlich übernommen und ist sich dessen auch bewußt.

Das Bild ändert sich in&apos;seinen G r o t i u s - V o r 1 e s u n g e n.. Darf man

die Ele.menta als eine vom Autor selbst in ein sorgfältig gegliedertes Para-

graphenschema gebrachte .Systeinatik, ansehen, deren Kein eine, Vorlesung
über P U f e n d o r f bildet, so handelt es sich bei den G r o t i u.s-Vorlesungen
um,die offenbar wörtliche Nachschrift des mündli&apos;chen Vortrags, die einer

seiner, -Schüler drei Jahre nach dem Tode&apos;. des Meisters. herausgegeben hat.

Die, Veröffentlichung ist oft neu, aufgelegt und wohl auch unbefugt nach-
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gedruckt worden14) Hier zeigt Heineccius -eine große Frische und Ur

sprünglichkeit der Diktion%im Dienste einer klar erfaßten Aufgabe: I gilt,es

die d.reidimensionale, aus Ethik.&quot; Geschichte und Jurisprudenz gefügte Ge-

dankenweltdes..Grotips,auf,dig
und in den Rahmen eines,eindeutig juri.stisch-rationalen Systems zw bringen.
Die Aufgabe kann nicht ganzgelingen, aber,schon die ständige Konfrontie-

rung des am, römischen Recht und am Pufendorfschen Rationalismus ge-
schulten Aufklärers -mit dem encyclopädischen Humanismus des Nieder-
länders läßt vieles bei Grotius bes,ser verstehen, und gibt. überdies einen

Anschautiggsunterricht über die nicht geringen, Schwierigkeiten jeder Neu-

in einer.. st gewandelten Pmwe,lt.&apos;
Heineccius teilt die Prolegornena.,die Grotius seinem Werk voranstellt,

in zwei Abschnitte: im ersten (5 1-727) wird vom natürlichen Recht im

allgemeinen gesprochen,&apos;im zweiten (§ 28-61) wird der Plan,des Werkes
entwickelt. Grotius habe das Werk ursprünglich Jus Gentium nennen

I wollen,- sich dann aber, zu dein Titel jus Belli ac Pacis entschlossen, um,
I

I wie er in einem Briefe sagt, auch- Kabinettsminister und Heerführer zur
Lektüre zu veranlassen und dem Buch.das Odium des Dunkeln und Scho-

las.ti5cheri, zu nehmen. Iii stillschweigend - Abweichung, von der kompli-
zierteren Definition, die Grotius selber seinem Thema gibt; nennt Heineccius
das Recht, um das es sich hier handelt, das -gemeine Recht, das zwischen -

allen Völkern besteht (ius commune quod,inter omnes omnino populos
intercedit). Daß Grotius schon hier. die Subjekte&quot; die Systematik und die

Quellen dieses Rechtes und Aen Zweck, seiner wissenschaftlichen Behandlung
&quot;
das Interesse. der Menschheit - angibt, wird keiner ausdrücklichen, Dis

kussion unterzogen, aber Grotius! Berufung,auf C i c er o veranlaßt Hei-
neccius zu einer eigenen Betrachtung die vom romischen Recht ausgeht:

Das ius, civile der Römer hat bei vielen Völkern große Geltung erlangt,
aber nicht überall:-es ist niernals in den Gerichtsgebrauch Dänemarks, Schwe-

dens, Polens, Rußlands, niemals nach Asien,und Afrika gedrungen. Aber dieses -

Recht der Natur ist in Wahrheit das all% emeine Völkerrecht (Est ius hoc

natur vere:est ius gentium amnium). Denn da es aus der Vernunft selber

fließt, ist es notwendigerweise allen vernunftbegabten Völkern gemeinsam;
ob man also mit Türken, mit Japanern oder mit Skythen zu, tun hat, sie
können,die natürlichen Rechte (iura naturalia) so wenig leugnen wie die arith-
metischen Wahrheiten, denn sie ergeben sich aus der Vernunft mit der gleichen
Gewißheit wie der Satz zwei mal&apos; zwei ist vier.&apos;

14) jo. Gottl.. Heinecci Jc.&apos;et Ahtecess. Praelectiones academicae in Hugonis Grotii
De jure&apos; Belli et Pacis libros tres (Berlin 1744) nachstehend zitiert nach der Ausgabe
Venedig ML
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Das Vo&apos;Iki besteht zwischen den Regenten der&apos;.Völker (ius gentium
-inter gentium rectores intercedit). Das römische Recht verpflichtet die Bürger,

nicht die Fürsten und Staaten. Denft das römische Recht selber bekennt sich

zu dem Grundsatz princeps legibus sol Daher fin das ius-3civile in pri-

vaten Angelegenheiten Anwendung, nicht in öffentlichen, welche allein aus

dem ius naturae, et gentiuM zu entscheiden. sind. Ich. will die Sache, mit einem
Beispiel erläutern. Als König Philipp IV. von Spanien 1665 starb, fiel Lud-

wig XIV. 111,die spanischen Niederlande ein.-Der vorgeschützte Kriegsgrund
war das )Devolutionsrechtk. In Brabant gilt nämlich die Bestimmung, daß&apos;das

Vermögen des sich wieder verheiratenden Mannes den Kindern aus erster Ehe
- verbleibt., Daher nahm Ludwig XIV. für seine Gattin Maria Theresia, die

Tochter Philipps IV. aus erster Ehe, 4raft des Devolutionsrechtes Belgien in

Anspruch15). Aber dieser Anspruch war sinnlos, denn das ius devolutionis

ist brabantisches ius civile,.von welchem die Fürsten befreit sind. Streitigkeiten
unter Völkern sind aber nicht aus dem ius..civile als dem. besonderen Recht
eines Volkes, sondern aus dem allen&apos;Völ.kern gemeinsamen Recht zu entschei-

den. Die Regenten der Staaten können das ius civile mit Bezug auf die ünter-

tanen verwenden, aber nicht unter einander.

Das natürliche Recht istaus der Natur sIelber hervorgegangen.und,durch
göttliche Gesetze festgesetzt. Der .Gesetzgeber ist Gott, die

_

VerkUndungsart
das Gebot der rechten Vernunft (Legislatör&quot;üst Deus, mOdu prömulgandi
dictamen r.ectae rationis). Es ist also gewiß, wahrend, das ius -ciz

*

oft - un-

gewißIst. Es ist unveranderlich, während dasius civile immer wieder,geänder
wird.. Es ist heilig und göttlich, während&apos;auf das ius civile sich das Wort&apos;des
T a ci t u s anwenden ließe: Es haftet etwas Unbilliges an jedem großen Bei-

spiel, -
das gegen die Einzelnen unter Berufung auf den öffentlichen Nutzen

ausgespielt wird 16).
Das ius naturgle et gentium bezieht sich, wie Grotius Sagt17), auf,die Ver-

träge und Beziehungen mit fremden Völlkern,&apos;ljerrschern, Nationen, kurz auf
,&quot;das &apos;

hze Recht des Kri es und Friedens 18)., Wie großartig sind&apos; dies Dinge!ga eg
1Es.handelt sich hiei.nicht um Bagatellen und,Haarspaltereien, sondern,um

f
öffentliche Angelegenheiten, welche.. Völker mit. Völkern haben (de negottis
.,publicis gentium cum gentibus),&apos;um Verträge, Krieg, Friedensschluß&quot; berühmte

Streitfragen (de c6ntroverstis illustribus), Ansprüche usw. Eine geradezu könig-
liche Wissenschaft. Und schickte man &apos;einen Bartolus. oder Baldus zu

den Friedensverhandlungen nach C.ambrai, sp. würde die ganze Wissenschaft
des zus civile nicht so viel nützen wie der einzige G r o t i u s oder H e n ti i n

15) Heineccius, verweist. auf Andr6 A u b e r Traite des- Droits de la Reine tAs
chretienne&apos; sur divers Etats de la Monarchie dEspagne (Paris 1667).

i11) Habet aliquid ex iniquo om.ne exemplum,&apos; quod cöntra singulos utilitate

,publica ekpenditür (T a c i t u s, Annales XIV, 44).
17), G r o t ru s ge den. Ausdruck ius&apos;naturae et gentium hier noch, nicht; ihn

t auptt &apos;le des rkes.zu erläutern und abzus Üfen ist das A4egen der drei H ei We

1 Dieser Ausdruck stammt von C i c e r o (pro Balbö VI, 15)..
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I - g e s - 19) oder- P u f e n d ..c r f als Kenner dieser Materie. Und dieses Recht ist
für den Staat nützlicher,als alle theoretische Philosophie, denn es ist,fUr ihn

wichtiger, Aaß der Frieden, erhalten&apos; als daß die Quadratur des Kreises oder
des Perpetuum mobile gefunden wird20).
Von hier aus

1

schreitet Heineccius&apos;, I.,ehre&apos; vom Völkerrecht geradlinig
weiter, unbeirrt durch die schwierige und - unübersichtliche Zusammenord-

nung.von Jurisprudenz, Moralp&apos;hilosophie und Geschichte in der Systematik
des Grotius.

Aus der Beziehung der Völker unter einander (ex relatione geettum inter

se) argumentieren wir: Wenn ein Volk ohne das andere nicht bestehen kann
und das ist wahr - so folgt, daß es unter ihn-en ein gemeinsames Recht, &apos;ein

ius commun,e gibt. Ein Volk braucht Handel, um seinen Mangel durch den
überfluß eines anderen auszugleichen; es braucht die Hilfe- anderer Völker

gegen Angreifer, es braucht Verträge, Gesandtschaften usw. Und all das wäre

nicht, wenn zwischen ihnen nicht eine Verbindung durch ein gemeinsames Recht

bestün4 Also ist das Völkerrecht allen gemeinsam und daher gibt es ein

natürliches Recht.
Aber darf man vom ius gentium auf ein ius naturae schließen? Selbstver-

ständli&amp; Denn das ius gentium ist, richtig betrachtet, nichts anderes. als das
ius naturae -in seiner Anwendung auf die Angelegenheiten der Völker21).
Naturrecht und Völkerrecht sind demnach nicht verschiedene Rechte, sondern
eigund dasselbe; die Verschiedenheit der Bezeichnung ergibt sich aus der Ver-
schiedenheit. der Objekte, auf die -dieses Recht angewendet wird, 22).

19) Heinrich H e n n i n g e s brandenburgischer Gesandter beim Reichstag in Regens-
burg, schrieb Observationes politicae et&apos;morales in Grotium (1673).

20) Zu G r o t i u s j. B. P. Prolegomena 1 und 2 (S, 5-7). Heiheccius paraphrasiert
in den letzten Sätzendie Worte: Vere enim praestabilem hanc dixit scientia.m -. iii&apos;omni
belli, tUre et pacis. Ompteda bemerkt zu Grotius-Stelle sehr richtig: Wenn
Grotius behauptet, daß Cicero den hohen Wert dieser Wissenschaft

- anerkenne, so irrt
er sich hier, wie es diesem würdigen Mann bey zu häufigenAllegirung anderer
Autoren oft begegnet, gar sehr. Cicero tut nichts weiter, als daß er von dem Cn. Pompeius -

rühmet, daß dieser auch unter andern sehr gute Kenntnisse von Bündnissen, Verträgen,
Verhältnissen der Völker, Könige und Nationen,&apos; und überhaupt von dem gesammten
Rechte des Krieges und des Friedens besessen habe - praestabilem e i u s, esse, scientiam,
nicht praestabilem esse..sclentiam (Litteratur S. 148).

21) Ius naturae,negotiis gentium a4plic. die gleiche Formel, die Ygtte,1 (1758)
im iritel und,in der Systematik seines berühmten Werkes verwendet: Le Droit des Gens
ou principes de la loi naturelle appliqu6s la conduite et aux affaires des nations et

souverains.

1

22) Zu Grotius, Prolegomena 5 16 u. 17 (S.19). Vgl. Vattel a.a.O., Pr61i-
minair.es&quot; S 15.: die Gesellschaft, der Staat ist verPflichtet, mit den anderen Gesellschaften
oder Staaten zu leben wie ein Mensch vor deren Errichtung verpflichtet war, mit den
;anderen Menschen zu leben, das heißt, gemäß den Gesetzen der natürlichen Gemeinschaft,
die im Menschengeschlecht bestehen; dabei Sind die Ausnahmen zu beachten, die sich
aus dem Unterschied,des Subjekts ergeben können.
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Heineccius; ignoriert es namentlich, daß Grotius hier seine, ;aristotelisie-
rende consensus-Lehre verwendet inter civitates aut omnes aut ple-

.23rasque ex cgnsensu iura quaedaen nasci potuerunt et nata apparet..
und daß er im gleichen, Satz von der utilitas magnae illius civitatis spricht.
Er wird die consensus-Lehre aber bekämpfen, sobald sich Gelegenheit gibt,
sich zwischen dem Völkerrechts-Beweis a priori und dem.Jenige&amp;a postertori
für den ersten zu entscheiden 24). Weil Grotius den consens.us als die Wil-

lensäußerung der sonetas gentium betrachtet, läßt Heineccius diesen Begriff
auch bei seinem späteren Vorkommen unerwähnt 25); es genügt ihm, vom

Sozialitätsprinziplmallgemei,nen,und&quot;zurKennz I

go,Meinschaft, von der, relatio gen inter se oder vom ius inter gentes
commune oder quo gentes continentur zu sprechen. Er nimmt also still-

schweigend diejenigen Autoren vorweg, die seit dem Ende des 18. Jahr-
hundetts lehren, daß die societas gentium (societe des nations, Gesellschaft
der Völker untereinander) nicht eine natürliche Gegebenheit sei - wofür sie

seit C i c e r o gehalten wurde - sondern ein Projekt, das noch verwirklicht
werden müsse; wir werden sehen, daß diese Haltung bei Heineccius mit

seiner Leugnung eines positiven Völkerrechts&apos; zusammenhängt: dieses
könnte nur das Werk eines Völkerkongresses sein, von welchem die Ge-

schichte etwas wissen Müßte 26).
&apos;

I

I

jedenfalls ist für Heineccius mit seiner vorläufigen Definition des ius
I gentzurn als ius naturae negottis gentium adpli die Frage nach dem

geotianischen Begriff des natürlichen Rechts und seiner Brauchbarkeit als
Völkerrechtstheorie kategorisch gestellt. Sie läßt sich in der&apos;Kommentar-
form, Idie Heineccius strikt innehält, nur nach und nach beantworteni wo-

bei die entscheidenden Thesen des Kommentators bisweilen mehr in dem
seinen Lesern erkennbaren Zusammenhang mit Pu. f e n d o r f oder Th o -

m a s i u s als in einer ausdrücklichen Polemik gegen - Grotius zu finden sind.&apos;
Die Polemik gilt vor allem dem Schelastischen, wo-für ihm der Satz,: Es

würde ein natürliches Recht geben, auch wenn es, keinen Gott gäbe, ein

Schulbeispiel ist..

I

Nicht nur Grotius sagt das, sondern das lehren auch alle Scholastiker in

merkwürdiger Einhelligkeit, und es läßt sich auch so ausdrücken: etwas ist

gerecht antecedenter ad Deum. Sie sagen nämlich, schon die rechte VernunA
lehre, daß die menschliche Gesellschaft nicht bestehIen könne,.wenn jederstehlen,
ehebrechen, töten dürfte. Wenn also Gott niemals gesagt hätte: Du sollst nicht

23) Prolegomena S 16.

24), Zu Prolegomena S 40 (S. 31), Vgl. unten S. 256 f. und 260.

25) So J.B.P. 11, 8, S 1: mutua gentium. inter se societas; 111, 25, S 1: maior illa
gentium soctetas.

211) Vgl. unten S. 258 und 259..
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stehlen, du sollst nicht töten, so würde doch jeder, der der Vernunft folgen
wolle, bei sich denken, daß er, sich. solcher Handlungen zu enthalten habe. Sie

glauben, es folge daraus, daß ein Recht da wäre, auch wenn Gott nicht wäre.

Sie beweisen das, mit der Erfahrung, indem sie sagen: Wenn wir die im Staate

lebenden Atheisten betrachten,- finden wir, daß sie meistens gute Ißürger sind..
Das hat B a y 1 e in seinem historisch-kritischen Wörterbuch in den Artikeln

I über S p i n o z a Z e n o n und andere nachzuweisen versucht. Wieso? Die

Vernunft lehrt sie, solche Verbrechen zu unterlassen, auch wenn es keinen

Gott gibt. An -erster Stelle könnte das Beispiel der Chinesen angeführt wer-

I den.&apos;Sie sind in hohem Grade Spinozisten., ihre Philosophie unterscheidet sich

in nichts von den Sätzen Spinozas, und doch lehrt L e i b n i z in der Vorrede

seiner (Novissima Sinica&gt; es gebe kein gerechtigkeitsliebenderes Volk als die

Chinesen 27). Wer könnte also bezweifeln, daß Raum,für das natürliche Recht

wäre, auch wenn es keinen Gott gäbe?
Und doch ist diese Lehre grundfalsch, Denn es gibt kein Recht ohne Ver-

I pflichtung, keine Verpflichtung ohne Gesetz, kein Gesetz ohne Gesetzgeber.
Gesetzt also, es gäbe keinen Gott, so gäbe es auch keinen Gesetzgeber,
kein Gesetz und keine Verpflichtung, daher auch kein Retht 28).

Heineccius führt hierzu noch-aus, Verpflichtung im Rechtssinne sei ein

turis, vinculum quo a superiore obstringor- ad aliqeid, facienduni vel omit-
n 29),tendur, mit der Rechtsfolge, daß ein Zuwiderhandeln ein Unrecht sei

27) Derart wahrlich scheint mir der Zustand unserer Verhältnisse zu sein, bei dem

die Sittenverderbnis ins Ungeheuere anwächst, daß man es fast für notwendig halten

sollte, daß Missionare der Chinesen zu uns gesandt werden, die uns Zweck und An-

wendung, der natürlichen Theologie lehren, ebenso wie wir. solche. zu ihnen schicken, die

sie in der offenbarten Theologie unterrichten. L e i b n&apos;i,z a. a. 0., zitiert nach 1 I-i.
v. T s c h a r n e r, China in der deutschen Dichtung (München 1939), $. 49. Leibniz gab
die Novissima Sinica 1697 heraus, nachdem er seit 1690 mit. den in China tätigen
Jesuitenmissionaren in Brief3rechsel gestanden hatte.

28) Zu Prolegomena 5 11 (S. 14 f .Es ist der Gedankengang, in welchem der Agno-
P -u f. e. n d o r f mit dem Jesuiten S u a r e&apos;z übereinstimmt. S u a r e z hatte zu

gegeben: Haec Dei voluntas, prohlbitio aut praeceptio non est tota ratio bonitatis

et malitiae, quae est observatione, vel transgressione Iegis naturalis, sed supponit 19

ipsis actibus necessarlam quamclain honestatem vel turpitudinell et illis adiungit
I

specia-
lem legis diTinae obligationem (De legibus et legislatore Deo 11, -6, 11). Er hatte damit
in seiner normlogischen Rechtslehre den,Plat der Theologie sichern wollen, deren Sache

es sei, Gott als den allgemeinen Gesetzgeber zu betrachten, und die sich daher mit der

ErOrterung aller Gesetze zu beschäftigen habe.

29) Vgl.; P u&apos;f e n d o r f I iurisprudentiae universalis (166-0) DefLütio 13:

Lex est decretum,.quo superiör sibi subiectum obligat, ut ad istius praescriptum adtiones

suas d.irigat. De officio hominis et civis, 1,&apos;3, 5, 10: Ut eadjem (sc. rationis dictamina)
vim legis obtineant, necessum est praesupponi, Deum esse et sua providentia omnia

regere; eumdemque mortali generi iniunxisse., ut ista rationis dictamina - tanquam leges
ab ipsa vi congeniti luminis promulgatas observent. Ahnlidl Jus Naturae et Gentium

1, 6,- 1- u. 4, in B a r b e y r a c s übersetzung: Le motif -principal qui doit faire
obeir aux Lois West pas la nature mZme de la chose ordonnee ou d6fendue, mais la

u nt que, comme 1-ajoute Hobbes, l&apos;auteur de la Loi estvolönte du L6gislateur. D&apos;o&apos; vie
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und Strafe nach sich ziehe. EIhe uneigentliche Verpflichtung rege dann vor,

wenn wir aus Rücksicht auf den eigenen Vorteil etwas tun oder unterlassen
also aus Gründen der Klugheit; werde diese außer acht gelassen, so trete.

nicht. Strafe, sondern selbstverschuldeter Schaden ein.

Es ist aber&apos; leicht einzusehen, warum der öffentliche Nutzer selbst die
davon überzeugt, &apos;daß -sie schwerere Untaten zu vermeiden, haben.Atheisten

Das ist hicht eine Rechtspflicht, sondern eine utieigentliche Verpflichtung, Ver-
stöße werden nicht unterlassen, damit nicht gegen das,Recht&apos;v6rstoßen werde,
sondern damit man keineri Schaden, leide. Wenn daher kein -Gott wäre, könnte
es zwar der Fall sein, daß die Menschen. tun, was das natürliche Recht, ge-

I

bietet, aber sie würden es nicht tun, um dem natürlichen Recht zu gehorchen,
sondern um dem eigenen Vorteil zu willfahren30).
P u f e n d o r f wird von Heineccius nicht als der Bahnbrecher der

natürlichen TheolOgie mit einem rationalistisch konstruierten Gottes- &apos;.

begriff anerkannt 31); Rationalismus und protestantische Orthodoxie er
scheinen ihm noch nicht als Gegensätze, oder-, wenn solche Gegensätze ein-

mal bestanden&apos;haben, so sind sie für diese F-poche der Aufklärung aus-

getragen. Heineccius hat eine feste,- religiöse Gottegbeziehung - Gott* ist
der Gesetzgeber, dern, wir gehorchen mussen, denn wir sind von ihm als
unserem Schöpfer und Erhalter abhängig - un ein unmittelbares Verhält-
nis zur Bibel, das, er nicht durch Philosophen, Historiker und Dichter, &apos;aber
auch nicht durch Kirchenväter, Kirchehschriftsteller,und überhaupit,durch
Theologen gestört&apos; sehen möchte, denn nicht alle. haben von moralischen
und juristischen Fragen etwas verstanden. Grotius schrieb umgeben,von
Päpstlichen und man merkt ihm an, daß er den Arilstö.teles&apos; wider,
besseres Wissen an die erste Stelle Unter den Philosophen setzt &quot;32).

Heiheccius hält dem Autor des Jus Belli ac Pacis&apos;zugute,&apos;daß er in

isur der aristotelisch-slolästischen, Philosophie*,Prankreibh unter der&apos; Zeh
schreiben mußte,. von der man wisse, wie,übel&apos;Sie den Gelehrt.en, mitzuspie-
len pflege, und unternimmt es deshalb,&apos;x&gt;kürz nal wie schlecht
die Scholastiker sich um&apos;das Natur- und Völkerrecht Verdient gemacht,

uhe personne qui a pouvoir sur ceux ä qui elle impose cette, regle de conduite La Loi
donc en g West autre chose, ä&gt; mon avis, qu&apos;une Volont6 dun Superleur, par
laquelle il impose ä ceux qui dependent de lui Pobligation d&apos;agir dune&apos;certai,ne maniere

qu&apos;il, leur, prescrit.
0) Ibid. (S. l&quot;5 und 2i).
31) Er hat (wie er a. a. 0., S. 11 erwähnt) in seiner Vorlesung über P u f e n d o r f

dessen rassung des Sozialitätsprinzips abgelehnt: es sei zwar wah und, eviden&apos;t,&apos;aber
nicht angemessen (non adaequatum), denn P u f e n d o r &apos;f wolle auch die Pflichten gegen
Gott und -gegen sich selbst aus der Gesellschafi ableiten -ad quae quippe praestanda
okstric&apos;ti sumus, tainetsi soli essemus in boc mundo.

32) Zu Prolegomena 55 42, 43 u. 61 (S. 32 u. 44).

17 Zaö&apos;RV, Bd. 2412
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haben 33). Er findet es auch überflüssig, daß Grotius unter seinen Vor-

gangem in der Darstellung des Kriegsrechts FränciscO de Vi t o r ,1 a

nennt:

Dieser spanische Theologe, Professor in Salamanca, schrieb, ein Buch De

Indis et de iure,belli, wo er darüber.diskutiert, ob die Spanier ein Recht hatten,
den Krieg nach Westindien zu tragen. Aber man kann sich leicht. denken, was

in dieser Sache Hervorragendes von einem Spanier zu erwarten war! 34).

Andererseits: Die Stelle, an der Grotius von den Konzilsbeschlüssen, und

dem frühen Christentum als Quellen für die Erkenntpis des. göttlichen Ge-

setzes spricht, ist mit Vorsi&amp;t zu lesen, denn,.sie ist, ganz aus protestan-
tischen Ideen zusammengestückelt&lt; 35).

Das leitet über zu Heineccius&apos; Kritik &apos;des grotianischeg Aut.oritäts-

beweises.

Die Menge der Irrenden macht den Irrtum nicht besser.... Kann man

sagen, daß das, was die alten Christen für richtig hielten und was bei ihnen

geschah, iuris gentium ist? Dann wäre das ius gentiuM höchst veränderlich.
Für den Beweis, des Natur-, und Völkerrechts ist das alles, nicht von, Belang,
einmal weil die alten Christen, kaum mit den Anfangsgründen der Moral-

philosophie vertraut waren, und dann weil im Natur- und Völkerrecht nicht
gefragt wird, was&apos; geschehen ist, sondern was geschehen sollte, (non quaeritur
in iure naturae et gentium, quid factum sit, sed quid fieri debuit). Es ist hier

der ständige Fehler des Grotius,- daß er das Völkerrecht aus der überein-

stimmung mehrerer Völker beweisen will und deshalb alles, zusammenzuschüt-

ten sucht, um eine solche übereinstimmung herauszuholen 36).

Grotius hätte seine löbliche Absicht sich nicht auf die Streitigkeiten
unserer Zeit.einzulassene, nämlich auf die Streitigkeiten zwischen Päpst- -

lichep und Protestanten, ohne weiteres verwirklichen können, wenn er

allein aus der rechten -Vernunf die bei -den Papsilichen undden Protestan-,
ten dieselbe ist, argume.ntiert.hätte 37) Grotius sagt auch, er führe die alten

Autoren nur dort wörtlich an, wo. das Gewicht derGoder die
Schönheit der Form dafür sprechen.

-!%,ber der Geschmack jener Zeit wollte auch in der gelehrten Literatur ein

Schwelgen in solchen Zitaten, wie bei&apos; GrotiUs, bei S e 1 d -en&apos; und anderen

deutlich zu sehen ist. Schon andere haben es beanstandet: Das Werk des Grc&gt;.tius
ist so vollgestopft mit Gelehrsamkeit, daß dieVemändlichkeit darunter leidet;
es wäre besser gewesen, er hätte die vielen Zitate, die nichts für das Natur

33) Zu Prolegoniena §, 52 (S. 40).
34) Zu 37 (S. 29).
35) Zu
9)&apos;ZU S 51,(S.38f
ä7) ZU 58 (S. 43).
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und Völkerrecht beweisen, weggelassen., Deshalb haben H o b b e s und, P u -

f e n d o r f so großen Beifall verdient: jener hat in seinem Buch De cive,
dieser in,seinürn Buch De officio&apos;hominis et civis nur seine eigenen,Gedanken.
dargestellt und keine antiken Zeugnisse angeführt. Audi uns kommt es im
folgenden nicht auf diese Schalen an wir, suchen, im Werk des Grotius den&apos;
Kern 38).

Und noch einmal:

Grotius glaubt aus den Historikern zweierlei entnehmen, Zu sollen:,Bei-
spiele und Urteile. Mit beiden glaubt er das zus gentium beweisen zu können.
Aber warum beweist die Geschichte nicht das&apos; ius&apos;getitium? Die Beispiele be.-
weisen es nichti weil das Recht nicht darauf sieht, was geschehen ist, sondern
was geschehen soll; die Urteile nicht, weil die Völker über eine und dieselbe
,Tatsache verschieden urteilen 39). -

Das betont Heineccius bei jeder Gelegenheit, z. B., auch beim Kriegsrecht:
Es muß unterschieden werden zwischen dem, was de facto und dein was

de iUre geschieht. Im Kriege tut der Mächtigere vieles&quot; was nicht zu billigen
ist und was nicht deshalb, weil es geschieht,. als gerecht zu gelten hat. Beispiele
lehren, was geschieht, nicht was geschehen soll 40).
Wir sind offenbar nicht mehr weit von K&apos;a n t, fÜr den die Vernunft in

moralischen Dingen der Maßstäb der Erfahrung ist und
der Wert- der Praxis gänzlich auf -der Arigemesseriheit zu derihr unter elegten9
Theorie. beruht und alles verloren&apos; ist, wenn die impirischeri und daher
zufälligen Bedingun en der Ausführung des Gesetzes zu Bedingungen des
Gesetzesselbstgemachtündso-einePraxis&quot;&apos;welcheauf-&apos;einennachbisher-i-

; g e r Erfahrung wahrscheinlichen Ausgang berechnet ist, die für,sich ielbst be-
stehende Theorie zu meistem berechtigt wird 41).
Es ist bemerkenswert, daß Heineccius, aus&apos; diesem &apos;Grunde gerade &apos;der

undogmatischen Verwendung der Heiligen Schrift, die &apos;seit der Renaissance
- immer -mehr auch in der Rechtswissensdiaft üblich wurde, widerspricht. Als

Geschichtsquelle ist die Bibel zum&apos; Beweis des Natur- und Völkerrechts 2
nicht geeigneter als die profanen Äütoren. Aus der Bibel&apos;,ist aber zweierlei
zu lernen:

L Es genügt für den Christen nicht, daß er nach dem Natur- und Völker-
recht lebt.&apos; Er würde sich dann &apos;nicht von den Heiden unterscheiden. Gott ver-

langt&quot; wie auch Grotius sagt, von dem Christen eine&apos;größere Heiligkeit,`
(maioreM sanctimoniam); z. B. gestattet das natürliche Recht, daß wir an&apos;,dem.

Zu S 60 (S.44).,
39) Zu S 46 (S.33).
40) Zu J.B.P. 111, 3, S 12 (S. 616).
41) Immanuel K a&apos;.n t Über den Gemeinspruch: Das mag in der The01rie richtig sein,

talugt aber nicht für die Praxis (1793)..
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Feind Rache nehmen,. im bürgerlichen Zustand durch die Gerichte, im Natur-

zustand durch,, Krieg Das Natur- und Völkerrecht lehrt, daß angerich-
Im Neuen Testament wird Zachaeus, ge-teter Schaden ersetzt werden muß.

gelobt, der siebenfältig, vergolten hat. 2. Nicht alles im Neuen Testament ist

Vorschrif vieles sind nur evangelische Räte, die wir, unter, Um-

ständen mit Nutzen ausführen können, aber nicht unbedingt müssen.... Kurz:

Aus den Büchern des Alten und Neuen Testaments wird das. Natur- -
und

Völkerrecht. nicht bewiesen, sondern es läßt sich zeigen, welches die Grenzen

zwischen Natur und Gnade sind: wie weit die rechte Vernunft reicht und was

an Neuem durch die Offenbarung hinzukommt

Daß das natürliche Recht sich auf einer anderen Ebene: bewegt als Aie

übernatürliche Offenbarung&quot; ist ein -Gedanke, der in der Aufklärung zu

großer Bedeutung gelangt ist, und Heineccius,der ihn hier im Anschluß an &gt;

Tufendorf so entschieden vertritt, ist sich nicht, bewußt, daß er damit in

einer alten&apos;., scholastischen Tradition steht, die seit dem 16.Jahrhundert,-
de&apos;durc&apos; gerl eschätzten V i t&apos;o,r i a, den Ge-und gera h den von ihm so ng g

danken ein.er von der Theologie unabhängigen, aber gleichwohl,von der

christlichen Moralphilosophie erfüllten profanen Naturrechtslehre hervor-

gebracht hat.

Es ist schon.den Zeitgenossen des Grotius aufgefallen daß in den Prole-

gomena ein anderer Begriff des.Jus, gentium vorausgesetzt und. wenigstens
fragmentarisch entwickelt wird als in den drei Büchern des jus,Belli. ac

Pacis selbst.. Das, t&apos;us g der Prolegomena ist, echtes Völkerrecht in

dem die modeirne- Welt -vorzugsweise interessierenden Sinne eines ius inter

güntes, das ius gentium des Hauptteils ist eine komplizierte Systematik des

natürlichen Rechts., die in einer, enzykloPädischen Behandlung des gesamten
Rechtsstoffes dargestellt und, wie schon &apos;der Untertitel verspricht, auf das

gesamte zus publicu,m, also das allgemeine Staatsrecht spezialisiert
1

#ird,
wobei das ius inter gentes nur eine vom grotianischen System nicht mit

-aberzeug&apos;ender Klarheii erfaßte, von Grotius selbst mit Vorliebe in die

Y des ius gentium v o 1 u n t a r t u m verwiesene Spielart&apos; des ge-
schichtlich nachweisbaren Rechts der Kulturwelt ist. Weil es hierbei,ent-
scheidend auf die für Grotius&apos; so wichtige Verbindung des, Sozialitäts-

prinzips mit deraristotelisierenden cohsensus-Leh.re ankommt, die,Ratio-
nalität des Völkerrechts also praktisch seiner Geschichtlichkeit, wie die
antiken Autoren sie sehen, aufgeopfert wird, kann Heinpccips&apos; Reaktion
nur entschiedene Ablehnung sein.

42) ZU 49.(S.37)
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Wir greifen, einige wichtige Abschnitte heraus.

Grqtius gibt (j. B. P. 1, 3-9) eine dreifache Definition des Begriffes
Re,dht. Es ist (1) das Gerechte, dieses als Negation denn als Affir-
mation -verstanden: w ius sit quod Mustum non est, Ungerecht ist aber,
&gt;was dem:Wesen. der Gesells&amp;aft der Vernunftbegabten widerspricht.
Kann man diese De,finition, weil sie&apos;aus dem Sozialitätsprinzip abgeleitet
ist, die soziale nennen, so läßt sich aus ihr (2.) eine epersonale (qua.e ad
personam refertur) ableiten: das Recht ist die qualitas moralis personae
competens ad aliquid iuste&apos;.habendurn vel agendum,und diese Qualität ist

entweder qualitas moralis perlecta und heißt dann auch F a c u 1 t a s, oder
minus perlecta, d. h. A p t i t u d o eine Einteilung, die Grotius zu dem
schplastischen Akt-Potenz-Schema in. Parallele setzt Schließlich hat der Be-

&apos;ort im weitesten Sinnegriff Recht (3) die Bedeutung von L ex., dieses V
genommen: ut Regula. actuum moralium obligäns ad id quod rectum est.

Grotius betont das Begriffsmerkmal des Richtigen, denn das Recht - sagt
er in Anspielung auf, die Vier- bzw. Sieb.en-,Tugenden-Lehre,der traditio-
nellen Moralphilosophie - umfasse hier nicht nur die Gerechtigkeit, sondern
auch den Stoff der &apos;anderen Tugenden. Man kann hier -vom Recht im ob-,
jektiven Sinne, also von der Rechtsordnung sprechen.

Die Definitionen unter (2) und (3) sind für H e i n e c c i u&quot;s von beson-m
derem, weiterführendern Interesse. Die Fa c u 1 t a s, die Grotius auch das
ius proprie aut stricte dictum nennt, definiert Aeineccius als ius quod ex

1egibu nascitur, und versteht darunter den Inbegriff aller&apos; sachen- und
obligationenrechtlichen Titel. Die A&apos;p t i t u d o von Grotius auch als die
,&gt;Konvenienz (id quod con&apos;venit) umschrieben, interpretiert Heineccius im
Sinne der Dreiteilung, die Christian T h o in a s 1 u s gibt43): Aptitudo est

ius, qu.od ex virtüte ex honesto et decoro, n,4scztgr, und er nennt als Bei-

spiele u, a. die off icia bumanitatis; die bei Wolf f.ugd Vattel
dann zum völkerrechtlich wichtigsten Fall der zura imperfectawerden. &apos;Er
entwickelt eine vollständige Theorie dieses Begriffs: Per ius iMPerlectum
intelligimus ius ex sola honestate vel virtute natum, quod nullam producit
actionem. Das Entscheidende, das Heineccius hier auf Grund der Lehre des
Thomasius voraussetzt, ist die Ausschaltung des iustum, des Gerechten im
Sinne der grotianischen Definition unter (1). Er begründet seine Definitiog
mit zwei überlegungen:

Zur Tugend kann niemand gezwungen werden, und

Es ist kein, bestimmtes, Subjekt als alleiniger Träger solcher ]pflichten

43) Vgl. Chr. Th o m a s i u s, Fundamenta iuris naturae et gentium ex gensu communi
,deducta, in quibus seeernuntur principia honesti, iusti ac decori (Halle 1705), namentlich
1, 5; 1&quot; 6; 11, 6; 111, 2.
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(der officia h,umanitatis) vorhanden. Aber aus der&apos; A p t i t u d o kann&apos; eine

Fa c,u.-1 t a s&gt; aus der unvollkommenen eine vollkommene Pflicht Werden,
nämlich unter den&apos;Yoraussetzungen des.,Notstandes oder. wenn die. Obrig-
keit die Pflicht durch ein. Gesetz mit Strafandrohung einschärft; die Verr

pflichtung ist&apos; dann nicht mehr nur moralisch, sondern, gesetzlich (iam obli-

gatio non ex sola virtutei sed ex lege es Heineccius. macht hier auf einen
Vorgang aufmerksam,.den Grotius stillschweigend und möglichst unauf

fällig vollziehen wollte: Grotius: verwendet zur&apos; Erläuterung des Unter

s.chiedes von ius perlectum und ius imperfectum das aristotelisch-scholasti-
sche Begriffspaar iustitia commutativa und i.ustitia distributiva, aber diese
Distinktion erschien Grotiüs nicht genau genug, weshalb er. sie durch eine

neue, bessere ersetzt hat, nämlich iustitia, expletrix und &apos;iustitia attribütrix.
Durch die ausführliche -Begründüng, die Heiiieccius seiner These gibt, ver-

breitet er eine verdienstliche Klarheit über eine Stelle, die, richtig verstan

den, über das Verhältnis des grotianischen Völkerrechts zum Aristotelismus

einen interessanten Aufschluß gibt: die Systei.natik. bedurfte, wenndas

Mißtrauen der Theologen aller Lager,entwaffnet werden sollte, des Rück
&apos;.

ganges aJ den voia&apos;allen anerkannten -Philosophen. der,.. Rückgang
bedeutete für&quot; Grotius, durchaus: nicht, daß er alles, was unter -dem Namen

des Stagiriten:,ging,&apos; unbesehen
&apos;

verwertet Iätte.
Zu der grotianischen Definition &apos;des. Rechts unter (3) hat Heineccius

zwei Fragen zu stellen-,
Ist dieGleichung -jus..;Let-Regula obligans ad&apos;id,quod rectum est richtig? -

Ist hier unter..Lex auch die sog.-Lex permissiva zu verstehen? Heinec-
-ciüs- beanstandet in der erwähnten Definition das Begriffsmerkmal des -

&apos;

Richtigeä,
denn daraus ergibt sich, daß es Riditiges gibt, ehe es ein Gesetz gibt, und

das ist absurd; denn wenn es das Gesetz nicht gäbe, würe etwas auch weder

richtig, *noch verkehrt. Aber Grotius konnte nicht anders definieren, denn er

steckte in dem, scholastischen Vorurteil,&apos; daß etwas gerecht sei, ehe ein Gesetz

da ist (iminersus scholästico praeiudiCio, quod aliquid sit zustum ante Iegem
so daß es ein natürliches Rechtgeben werde, auch wenn es keinen Gott gäbe,
wie wir Prolegomena 11 gesehen haben 44).

seine Definition vo.Deshalb schlägt, Heineccius statt&apos; der grotiapischen
Lex est regula actuum moralium a sgperiore praescripta&apos;sub4itts. et obli-

gans ad id, ut actiones secundum, hanc legem instituant.

Denn: das,- Gesetz verpflichtet nicht zu dem was richtig ist, sondern
etwas ist deshalb richtig&quot;,Weil das Gesetz dazu verpflichtet,(Non enith lex&gt;

44) Vgl. oben Sl. 247 f.
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obligat ad id quod rectum est, sed ideo aliquid rectum est, quod lex ad id

obligat) 45).
Das scholastische&apos;Vorur.teil, von dem Heineccius spricht, hatten aller-

dings die großen&apos; Spanier des 16. Jahrhunderts, nicht aber S u a r e z und

H o b b e s ; auch P u f e n d o r f betont,. daß das Recht&apos;das Gebot eines

Höheren Sei 46),. aber er hätte die Konsequenz, die sein Fortsetzer Aeine6-
cius aus dieser These zog, doch als kompromittierend und schädlich emp-

funden, denn sie warf wieder &apos;alles über den Haufen, was der streitbare

Sachse mit seiner scharfen, unermüdlichen Feder für die Sache des natür-

lichen Rechts und der profanen Moralphilosophie gewonnen bzw. zur
gewonnen zu haben glaubte. Aber für den formaliStischen Begriff der

Pflicht, wie er besonders -im preußisichen, Staatsethos und weithin im deut-

schen Idealismus entstehen sollte, erwies sich Hdrieccius als zuverlässiger
Juristischer, Gewährsmann.

Wie verhält es sich mit dem Recht alslex permissiva?
Heineccius gibt dem aus alter gcholastischer Tradition stammenden Be-

griffspaar lex praeceptiva - lex permi bei der Erörterung des Natur-

rechtsbegriffs ein großes Relief.
Die iura permissiva und die iuri praeceptiva sind denkbar weit von einan-

-
der verschieden. jene verschaffen nur Straflosigkeit, diese bringen Strafe oder

Belohnung ein. jene verpflichten nicht denjenigen, dem etwas erlaubt wird,
sondern die anderen, ihn nicht zu hindern, diese verpflichten alle. In jenen
dürfen die Souveräne etwas, z bestimmen, daß formlose Verträge nicht

gelten, sondern an bestimmte Zeremoniengebunden sind, daß über ein Feudal-

grundstück nicht letztwillig verfügt werden darf usw., aber in-diesen dürfen

Sie nichts .

Zum ius naturae praeceptivum gehört nämlich dasjenige, was die gesunde
Vernunft vorschreibt bzw. verbietet, z. B. Verträge einhalten, keinen un-

gerechten Krieg führen, niemand letztwillig sein Recht entziehen. Zum ius

naturae permtSSivum gehört, wag die rechte Vernunft weder vorschreibt
noch verbietet, z. B. Verträge schließen, Krieg: führen, ein Testament er-

1.
richten 47). AISO ist&apos;es, nicht richtig, wenn G r o t i u s die lex permissiva, weil
sie nicht eigentlich jemand verpflichte, nicht.zUM Recht, zur Rechtsordnung
zählt.

&gt; die lex permissiva werden alle Bürger verpflichtet, einander in der

Ausübung ihres Rechtes nicht zu stören. Daher wird auch von den Privilegien
richtig gesagt, daß Gesetze. sind, nicht zwar Gesetze gegenüber den Privi-

legierten, sondern gegenüber den Anderen .

45) Zu J.B.P. 1, 1, _S 9 (S. 52).
46) Siehe oben Anm. 29.

47) Zu J.B.P. 11 S 10 (S. 53 f.).
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Bei der Erörterung des natürlichen Rechts muß Heineccius. seine, Ab-
lehnung des scholastischen Vorurteils stark einschränken und einen Dua-
lismus von Vernunftrecht und positivem Recht wenigstens in dein. Maße,
wie er auch der protestantischen Orthodoxie geläufig ist,. gelten, lassen:
natürliches Recht ist, was aus der rechten Vernunft selber,iiervorgeht,&apos;z. B.
Du sollst nicht töten; positives, Recht. (ius voluntarium), was allein den!
Willen* des Gesetzgebers entspringt, z. B. Iß -kein Schweinefleisch. So kommt
auch Heineccius zum Begriff eines i u s n e c e s s a, r i u m alsl des material
und formal bestimmten Gegensatzes zum t u s v o 1 u n t a x u m :

Diä ratio des natürlichen Rechts ist also (wie der berühmten grotianisch.en
Definition I, Ij 5 10 zu entnehmen ist) die natürliche Sittlichkeit bzw. Ter-
werflichkeit. Und deshalb ist dieses Recht ein notwendiges, insofern Gott-
nichts, Verwerfliches, wollen kann, nichts was der rechten Vernunft widerstrebt,
Wenn z.B. das Gesetz. den Mord verbietet, so ist der Zusammenhang dieses.
Gesetzes mit der vernünftigen, Natur [des Menschen,] so offenkundig, daß jeder
Vernünftige leicht einsieht, daß es verboten ist.

Nach Heineccius,&apos; früheren Ausführungen sollte man meinen, daß es ihm
nur auf das Gesetz ankomme, nun zeigt sich, daß es -für ihn doch ein Recht,
in diesem Falle ein Verbot, ante, legem,oderpraeter legeM gibt, - und ande-
rerseits Verbote oder Gebote, die dadurch, -auffallen, daß sie n u r. auf dein
Will-en eines Geset,zgebers, sei es Gott oder Obrigkeit, beruhen; denn
wir lesen anschließend:

Wer hämlich ni,&apos;cht will, -daß es einem anderen freistehen soll, ihn zu töten,
cler darf auch nicht, sich selbst diese Freiheit anmaßen, (nec sibi &apos;eaM liCentiam
debet arrogare). Daß -e&apos;s aber nicht erlaubt sei, die&apos; des Bruders zu

ehelichen, Was Gott 3 Mose 18 verbietet, und daß es nicht erlaubt sei, Waren
ohne den von den. Behörden festgesetzten,Zoll einzuführen, dafür gibt eskeine
Gründe. in der natürlichen Vernunft (eius ratio naturalis nulla est). Daher ist

jenes Recht natürliches, dieses positives 48).
Wie läßt sich nun beweisen, daß ein Begriff, eine Institution, Vor-

schrift natürlid.ies Recht sei? G r o t i u s führt hier die scholastische Distink-
tion,a priori - a posteriori, die durch Kant für die Erkenntnis-
philosophie so wichtig werden sollte, mitsystemschaffender Tragweite in die
Naturrechtslehre ein, wobei er - in den späteren Ausgaben des Jus Belli ac

Pacis - den Bev a` pHori den subtileren, d. h. exakteren, denjenigen
a pos.teriOri. den populäreren nennt: der Beweis a priori besteht iM Auf-

zeigen der notwendigen. übereinstimmutig oder NichtÜbereinstimmung
1.

mit

der vernünftigen und geselligen; Natur des Menschen (rei alicuius,.con-

48) Ibid., S. 53.
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venientia aut disconvenientia necessaria cum natura rationali ac-. sociali);
der, Beweis a posteriOri&apos;kann, nicht zwingend, aber doch&apos;mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit geführt werden (non certissima fide, certe probabiliter
admodum); er zeigt einen s e n s u s c o m. m u n j s&apos; auf, wonach etwas. bei
allen Völkern, d. h. den Kulturyölkern als zum natürlichen Recht gehörend
betr-achtet wird (iuris naturalis esse colligitu.r id s gentes.,quod, apud omne

aut moratiores omnes tale esse creditur). Der Schluß geht hier &apos;

gut, schola-
stisch -von der bekannten universalen Wirkung &apos;auf eine weniger, bekannte
universale Ursache und er orientiert sich an den Völkern mit höherer Ge,
sittung, denn es gibt auch andere, nach denen man die menschliche Natur
nicht beurteilen darf 49).
H e i n e c c i u s läßt nur den Beweis a priori, den reinen Vernunftschluß,

gelten: Ich beweise das.neminem laedere damit, daß derMensch sonst mit
dem Menschen nicht in der Gesellschaft leben könnte. Den Schluß a, posIte-
riori. findet er falsch: einmal aus einem der Gründe, die ihn bereits bei der
Kömmentierung der Prolegomena veranlaßt haben, mit P u f e n d o r f ein
vom natürlichen Recht verschiedenes ius gentiuM zu leugnen:

Es ist nicht. wahr, daß etwas, das zu verschiedenen Zeiten und an ver-

schiedenen Orten von vielen als sicher behauptet, wird, auf eine universale
Ursache, d. h. auf eine richtige Folgerung aus natürlichen Prinzipien zurück- *

geführt werden müsse; denn dann müßten auch der Götzendienst und die Viel-
götterei,&apos; weil sie weit verbreitete Erscheinungen sind, zum ius naturae et

gentium gejredinet werden 50).
Wie man sieht, beachtet Heineccius den grotianischen Vorbehalt apud

gentes moratiores omnes, den die Juristen schon im 16. Jahrhundert kann- -

ten, indem sie zwischen m o r es und c o r r u p. t e 1 a c m o r u m unter-

schieden, überhaupt nicht. Er beachtet ihn auch nicht bei seinem zweiten
E* win and.-

Es ist auch falsch, daß man sich als Ursache einer solchen übereinstim-

mung (consensus) keinen anderen als einen sensas communis denken könne.
In: seiner Schrift De veritate religionis Christianae gibt Grotius selber zu, daß
der wahre Grund in der Tradition liegt: ein Volk hat von. dem anderen seine

Sitten übernommen. So ist es z. B. ganz klar, daß es keinen natürlichen Grund
dafür gibt, daß die Woche sieben Tage hat; es könnten gerade so gut acht,
neun c&gt;der zehn Tage sein. Also hat sich die Siebentagewoche durch Tradition
auf alle Völker verbreitet. Ebensowenig gibt es einen natürlichen Grund, aus

welchem man bis zehn zählt und nicht,bis vier; die zehn Finger haben damit -

nichts zu tun.

4 J.B.P. 1, 1, S12.
50) Zu Prolegomena 40.(S.31.).
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Deshalb hält Heineccius gegen Grotius daran fest, non esse alium

genuinUm lus naturae probandi modum quam a prioii, ex recta ratione

Die Kritik an der Systematik des GrOtius findet -neue Nahrung, beim

positiven Recht (iUS. voluntarium). Heineccius. findet nur die Ein

teilung in.,m.,enschliches und göttliches&apos;Recht angemessen:

Wer stiehlt, wird aufgehängt, ist menschliches positives Recht, denn dafür,
daß gerade der Dieb&apos;so und&apos;nicht anders bestraft wird, gibt es keinen natür-

- lichen Grund. Wenn es heißt: Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll

vergossen werden, so- ist dies ein Satz göttlichen; *d., h. auf dem Willen Gottes
beruhenden Rechts.

Indem Gtotius aber das menschliche Recht wiederum in ius. civilie und ius
52gentium.unterteilt, kommt er zu Fall, wie:s Z i e g 1 e r, und P u f e n

d o r f. bemerkt haben. Denn

l. Es ist falsch, daß das ius gentium positives, Recht sei. Ist es nämlich

positiv, solst es entweder von Gott oder von,den Menschen, Ist esvon Gott,
so ist es fals&amp; daß es nicht allen Menschen gemeinsam sei, ist es von den

Menschen&quot; so ist es veränderlich und die einzelnen Völker können es ab-

schaffen;
2. Es ist falsch, daß, ius- genttum sei&quot; was beivielen Völkern eingeführt,ist.&apos;

Denn dann wäre e au&amp; ius gentium, daß, man- beim Grüßen den, Hut, ab--

nimmt-

3. Es ist falsch, daß es menschliches Recht sei. Denn kein Mensch konnte

den Völkern Gesetze vorschr&apos;elben. Und die Völker haben niemals vertraglich
etwas derartigl&amp;S bestimmt 53).
Um den Irrtum des&apos;Grotius deutlicher zu machen, -legt- Heineccius dar, &apos;

-

daß unter zus gentigm mancherlei verstanden wird, nämlich.:

1. Ein Attribut, der verschiedenen Völker, d. h. ihre facu moralis, die
zus -gentium ist dannrechtliche Qualität, kraft deren sie berechtigt handeln,

rein natürliches Recht (ex ipso iure naturae), z. B. Kriege führen, Gesandte
abordnen usw.;

2. Sitten, in denen mehrere Völker übereinstimmen, z. B. daß ehemals alle

Kriegsgefangenen in die Sklaverei verkauft wurden, daß Kriege durch eine,
Dieses Recht ist ganz willkürlich undförmliche, Erklärung eröffnet, werden.

wird von den einzelnen Völkern aufgehoben, ja es kann kaum Recht genannt

werden;

51) Zu JßT., 1, 1, 5.12 (S.: 57f.),
112) Caspar Z i ee,i 1 e ist äer&apos;Autor des ersten vollständigen Grotius-Kommentars:r

In Hugontlin Grotium de J.B4 et P. noiae et animadversiones (Wittenberg 1666, Frank-

furt und, Leipzig 1686, Straßburg 1706).
113) An diesem Problem, das von der P u f e n do r f &apos; schen Betonung dpr

&apos;

j
der Völker und des Obrigkeitsch.arakters, der Rechtssetzung he setzt Christian
Wo l f f mit seiner Konstruktion der Civitas maxima ein: Jus Gentium meihodo scien-
tifica pertractatum, SS 3; 7-15; 19-21. Vgl. meine oben Anm. 8 genannte Abhandlung-
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3. Staatliches Recht, das von vielen, Völkern übernommen-worden ist, wie

heute das&apos;rümisdie Recht überall gilt.&apos; Dieses uneigentlich, so genannte zus

gentium ist in,Wirklichkeit ius civile.
4. Ein notwendiges, festes Recht, das alle Völker,verpflichtet (itts quoddam

omnes gentes obligans, necessarium et,perpetuum). Und daß, dieses Recht vom.

natürlichen Recht anders als allein durch die Anwendung.(d. h. durch das

Objekt) verschieden sei, bestreiten, wir 54).

Und noch einmal wird betont: quum ius gentium,sit ipsum lus naturale,
non aliter problari potest quam, a pnori, ex ipsa natura rationali 55.).

Heineccius kommt wiederholt auf seine, These zurück, um die verschie-

denen Anwendungsformen der consensus-Theorie des aristgteiisier
Grotius zu kritisieren. So weist er das Argument zurück, das Grotius ex

con gentium für die Erlaubtheit des,Kriegführen entnimmt.&apos;Dieses
Argument, sagt Heineccius, ist nicht notwendig, denn nachdem einmal be-

wiesen ist, daß der Krieg nach natürlichem, göttlichem Recht erlaubt ist, tut

die übereinstimmung der Völker wenig -zur Sache; es. ist mehr Illustration
als Beweis, denn schon oft haben die Völker in Dingen übereingestimmt,
die nicht gerecht waren; es ist schließlich&apos;nicht:ausreichend begründet.. denn

das -Zeugnis Ciceros und zWeier Juristen, daß. der Krieg von allen,
Völkern übereinstimmend gebilligt werde, Überzeugt nicht, und es ist auch-

kein Beweis, wenn das römische Zivilrecht sogar bei Vierfüßlern danach

fragt, welcher den anderen&apos;angefallen habe
IEntsprechendes gilt für die Kriegsgebräuche und Kriegshandlungen, die

GrotiuS, weil sie, sich beim besten Willen nicht aus dem natürlichen Recht

ableiten lassen., auf das zus gentium zurückfühtt:

.Aber jedermann sieht, daß Grotius Völkerrecht und Völkersitten ver-

wechselt (Grotium confundere ius gentium et mores - gentium). jenes, beruht

auf G.,esetz (ex lege est), diese beruhen auf Willkür (ex arbitrio); jenes ist ver-

bindlich, diese nicht. Alles, was Grotius anführt, ist zu einem festen IBästand-

teil der Sitte geworden, weil
1

es mit der Menschlichkeit übereinstimmt, aber

Russen und Türken verstoßen nicht dadurch gegen &apos;das Völkerrecht, daß sie

I

I die Gefangenen der Sklaverei überantwqrten.57 I

54)- Diese Leh,re stammt nicht von Heineccius sondern ist von H o b b e s (De cive

XIV, 4) und von P u f e n d o r f (Elementa 1, 13, § 24) vertreten worden; lpufendorf
gibt in seinem Hauptwerk zu, daß der Naturzustand im gegenseitigen Verhältnis der

Einzelnen einen anderen, unfreundlicheren Charakter habe als im gegenseitigen Ver-

hältiris der Staaten, wendet sich aber entschieden gegen diejenigen Äutoren, qui, lus

naturae o.mnium hominum aut gentium aut salteni plerorumque et cultierum consensui
superstruunt (Jus Naturae et Gentium 11, 3, S 7). G r o t i u s ist ihm deshalb des Ari-

stotelismus verdächtig. Ci. A r i s t o t. Nicom. V, 10.

65) Zu J.B.P. 1, 1, 5 14 (S. 59).
50) Zu J.B.P. 1, 2, S 3 (S. 69).&apos;
57) Zu 1, 2, S 4 (S. 70).
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Z
Nicht anders urteilt Heineccius dort, wo Grotius sich - gegen Fernandus

V a s q u i u s und gegen seine eigene,. von dem. Spanier, stammende. frühere
Theorie der Unmöglichkeit eines F-igent,ümserwerbs am Meer&quot;&quot;).- dafür
entscheidet, daß Verjährung bzw. Ersitzung Institute des Völkerrechts
seien; und usucapio stimmten nicht nur mit dem natürlichen
Recht überein, sondern offenbar enthalte auch das positive. Völkerrecht
nach dem übereinstimmenden, rechtsetzenden Willen der Völker d-en Satz:
Unvordenklicher Besitz überträgt das Eigentum. Z

Aber d&apos;en&apos;Begriff eines positiven Völkerrechts dieser, Art haben wir schon
oben erledigt und nachgewiesen, daß die Völker weder einzeln noch gesamt-
haft als Gesetzgeber aufgefaßt &apos;werden können; auch läßt sich aus der Ge-
schichte n.icht, entnehmen, daß sie jemals zusammengekommen seien, um sich
neues Recht, zu setzen&apos;-59).
Aber ist nicht eine - so spezifisch völkerrechtliche Materie wie das G e -

s a n d t s c h a f t&apos;sl r e c h t das klassische Beispiel dafür, daß es ein vom

natürlichen Recht unterschiedenes ius gentzurn gibt, welches ein positives
Recht ist?

Iiie&apos;Frage lautet also- Ist das Gesandtschaftsrecht ein Stück dieses ius
&apos;

gentzum? GrotiUS behauptetes, indem er nach seiner,Gewohnheit das-,Zeugnis,
einiger älter Autoren. heranzieht welche die Unverletzlichkeit&apos;der Gesandten
zum ius genfium rechnen. -Aber es ist- lei&amp;t,zu beweisen, daß die Rechte der
Gesandten aus dem natürlichen Recht stammen.. Es ist -natürliches Recht, daß
ein jeder ein, Geschäft durch, einen andern abwielzeln lassen kann; also steht
das gleiche Recht auch dem,Staat, und seinen geg zu...Es. ist natürliches
Recht, daß die Kriegführenden Frieden schließen, und da dies. nicht geschehen
könnte, Gesandte, die Gesandten aber. ohne UnverletZlichkeit nicht denk-
.bar sind, so gebietet das natürliche R,echt, daß Gesandte, unverletzlich sind.
Nichts ist also hier positiv außer gewissen Zeremonien und Privilegien, die
beim Empfangen oder Entbieten von Gesandten beobachtet zu werden pflegen.
Aber Zeremonien giDhbren, nicht zum Recht, sondern zum Decorum, weshalb
sie auch nach dem Belieben der Völker geändert werden k,önnen&apos;60). -

Heineccius argunientiertnicht mit den Prinzipien der Gleichheit und
der Gegenseitigkeit, wie es P u f e n d o r f bei diesem Thema tut, verwendet

dafü.r -aber die Distinktion-, iustgm bonestum - decorttm, in die Th o m. a -

s-iuS&apos; den Rechtsbegriff a fges&apos;alten hat llz). Das Völkerrecht hat, es nurC u p
mit dem r e c h. t 1 i c h- Erlaubten oder Unerlaubten zu tun. Die Frage nach
der Erlaubtheit. kann aber auch unter dem, Gesichtspunkt des Sittlichen und

511) G r o t i u s De Jure Praedae XII (ed. ljamaker, S. 237-24 1).
Zu 11, 4, § 9 (S. 232).

60) Zu J.B.P. 11, 18, 5 1 (S, 463 f.). Vgl. P u f e n d o r f J.N.G. 11, 3,15 23.
61) Vgl. oben S. 253.
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des Anständigen gestellt werde:h und ist dann Frage nach der Moral,
nichtnach, dem Recht, es nur mit dern.äußeren, erzwingbaren Verhalten.
zu tun, hat. So %gehören Unbescheidenheit, Habsucht, Hochmut zu den
illicita adverSUS honestatem vel decorum admissa, sie sind Fehler, Laster,
nicht&apos;belikte 62) Die Unterscheidung ist wichtig für die Frage nach de-r,

en Haftbar.keit; sie ist ,geeignet&apos;, die uriübersichtliche undvölkerrechtlich

unberechenbare Kasuistik bei Groitius zu rationalisieren, aber Helneccius,
der ja nur von Fall zu, Fall kommentiert, nicht eine eigene Systematik auf-&apos;

baut, scheint sich nicht genügend darüber Rechenschaft zu geben, daß sein

Verständnis des Völkerrechts als einer auf die Völkerbeziehungeh ange-
wandten verbindlichen Meralphi,losophie nicht mit einem so. eng gefaßten
Begriff des Gerechten auskommt. Er kann auch nicht umhin., die auf der
Strecke&apos; gebliebenen officia bumanztatis doch wieder als Rechtspflichten,
wenn auch nicht auf dein iustum beruhende und daher nicht erzwingbare &apos;

(jura imperfecta) zu konstruieren. Damit ist jedoch noch immer nicht
die a e q u i t a s als regulatives&apos;Element des Natur- und Völkerrechts aner-

kannt 63).
-Die Reduktion des grotianischen Systems auf. den eigentlichen Rechts-

stoff, man ist versucht zu sagen: auf eine reine Rechtslehre, ist im Kom- -

mentar, des Heineccius, wie bei allen späteren anälytischen Unternehmen
dieser Art, nicht so unproblematisch wie es zunächst scheinen mag. Was die

philosOphiegeschichtliche Forschung vom Kantischen a priort nachgewiesen,
hat, daß es. nämlich seine Grundlegung -in einem historisch konkretisier-
baren, wenn auch vom Autor als zeitlos-abstrakt empfundenen Bestand an.

Erfahrungen hat, gilt in genau gleicher,Weise schon von dem juristischen,
a priori, mit welchem Heineccius unter Ausschluß eines jeden a&apos;posteriori-,
auskommen will. Die re ratio, die im Rationalismus reine Logik sein

Will,&apos; ist bei Grotius, und bei -allen Begrundern der NatUrrechtslehre.,vor
ihm weit mehr alsj das, sie ist das Aufgebot aller, Seelenvermodgen, zu einem

Zweck, der nicht nur Erkennen, sondern zugleich auch, Wollen und Han:-

deln ist, also eine auf das: Gemeinschaftsleben bezogene sittlich erleuchtete
Vernunft, in Welcher das iustum und das honestum eine und dieseibe ver-

nun d- zwischenmenschlichen Beziehungen sind 64). Indemfüge Sittlichkeit er

02) Vgl. zu J.B.P. 11, 17, 5 1 (S. 453).
Vgl. zu 11, 10, 5 9: Muß ich, wenn ich Waren gekauft, habe, die aus der Beute

von Seer stammen, dem vindizierenden Eigentümer den Wert. ersetzen? Heineccius

sagt: Es ist moralisch richtig, einen des Wertes zu erstatten, aber rechtlich kann
niemand gezwungen werden, seine Sachen zweimal zu kaufen (S. 337).

- 64) Zu diesem Standpunkt ist die&apos; moderne, Rechtsphilosophi wenn auch auf kom-
plizierten Umwegen, zurückgekehrt--- Das Rechisbewußtseiln besteht niemals allein. Es
ist immer - mit anderen &apos; sittlichen Vornellungen verbunden. Gleichwohl deckt es sich nicht
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clus eius naturae und ius gentium noch in der Theorie des Heinec ine solche

Identität vom Sozialen her darstellen, ist insoweit&quot; die Gültigkeit, der. alten
Tradition als eines&apos; Systems von anerkannten Wertungen bestätigt. Dar
übet hinaus aber ist der aufklärerische Rationalismus intolerant. Sein Miß-
trauen gegen alle historischen Autoritäten- geht sehr weit und sucht sich&apos;
auch um den Preis großer geistiger, Substanzverluste durchzusetzen. Der

Jurist Heineccius stellt, wie schon Thomasius und wie.die AnalYtiker
im 1,9. Jahrhundert,- den Begriff des Rechts auf die Zwangsfolgen ab und

-er läßt&apos;andere Tatsachen, Meinungen und Urkundennurals Beispiele gel-
ten,-die. das Recht allenfalls erläutern, keinesfalls als Zeugniss an denen

es zu erkennen ist.

Die,Unterscheidung von exempla undt die heute,n
sie durch neue. Ideen überhöht,. ist&quot; sehr subtil erscheinen mag, hat eine große
systernbildende Kraft bewiesen. Der Philosoph Christian W o 1 f f wird das

Historisch-Konkrete, also die Beispiele aus seiner Demonstration des

Natur- und Völkerrechts überhaupt ausschalten, er wird die Tatsachen als

mit der&apos;Rea.lität der Begriffe unvereinbar betrachten &apos;1-1), aber er wird als

Philosoph&quot;am,gr -
-

der Bezeugung des&apos; Natur-- und Völkerrechts, nicht so unbeschwert vor-

Übergehen können, wie es der JuristHeineccius konntie; er, wird, es zu einer

Theorie. des positiVen Völkerrechts gestalten ius pactitzum&quot;, t&apos;us.g
suetudina
der historischen Tatsache des, auf Verträge und Herkommen gegründeten,

schlagen &quot; Heibeccius:hätte,Völkerrechts. des DroÜ, public de 1,

mit dem sittlichen Bewußtsein, sondern umfaßt nur jenen Ausschnitt, der das Zusam-
I

menleben der Menschen in einer Gemeinschaft zum Gegenstand hat. Alfred V e, r d r 0 s s&quot;
Abendländische Rechtsphilosophie (2.Aufl.. Wien 1963), S.242 Verdross ruckt auch die

Kategorien, die hier wichtig sind, wieder zurecht, indem er&apos;zwei eng zusammenhängende
Sachverhalte betont: 1. Das na Recht darf nicht mit der Naturrechts 1 e h r e gleich-
gesetzt werden; 2. Dem, vorwissenschaftlichen Denken, dem intuitiven Erkennen, bereitet

un recht keine:&apos;Schwdie Tatsache des bewußten Verhältnisses zu Recht d Un ierigkeiten.,
diese bestehen -erst für die kritische Analyse des. Rechtsbewußtseitis. &apos; Von einer ähnlichen7
Erkenntnis gehen die modernen italienischen Autoren aus, die sich Rechenschaft geben
von der complessita e complementaritä delle diverse scienze che hanno per oggett0 il
diritto, delle&apos;quali la dommatica&apos;non, che una sclenza e tecnica particola So Piero
Ziccardi in &apos;seinem Beitrag Diritto&gt; interna.zionale in generale. zu Bd. der
Ell del Diritto (Mailand 1964), S. 995.

11 Facta notionum realitäiem evincunt, et adversus pr animum muniunt
(d.,h. sie nehmen den.Geist gegen die&gt;Iogischen VOraussetzungen.ein!), quasi sint
abortus luxurientis imaginationis chimaerarum loco habendi,.sagt Christian Wolff
in der Vorrede seiner Ausgabe des Jus Belh ac Pacis (Marburä 1734).&apos;9

66) Quoni Jus gentium voluntarium nisi co-nsensu gentium piam patet,
pac,titiurn expresso, consuetudinariu,m tacito, alio autem modo i,us. quod.dam a voluntate

Gentium, proficisci poise nen concipitur: JusG positivum vel voluntarium, vel
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diese Konstruktion nie akzeptieren, können, und er ist durch- sie nicht ein-
fach überholt und geschlagen, sondern -im Bewußtsein der Zeitgenossen der

juristische Gegenspieler Wo 1 f f s geworden, als der Vertr einer nicht

weniger beachtlichen Theorie, die gün. die eigentliche naturrechtliche

hieß,in ein um so helleres Lidit gerückt worden. Er wurde der zeitgenös-
sische Gewährsmann der vielen wesentlich politisdi interessierten

Autoren, die in -der Geschichte und vor allem im geschichtlich gewordenen
öffentlichen Recht nur eine Zusammenstellung alter Mißbräuche und fort-

,gesetzter Verstöße gegen die Souveränität des Vernunftrechts sahen und
für die es - vor und nach der französischen Revolution - ein zwingendes
Vernunftgebot war, daß sich die Tatsachen nach dem Recht zu, richten hat7
ten, nicht etwa umgekehrt- es sollte auch nicht mehr möglich sein, bestimmte
biStorische Bildungen als die wesentlichen und maßgebenden auszugeben.
In. dieser Richtung wird Heineccius fortgesetzt, z. B. bei Ma b 1 y &apos;der in,

seinen Entretiens de Phocion den Fortschritt gegenüber, dem Rechtsgedanken
des Mittelalters darin sieht, daß man endli.ch da:raufkam, die Tatsachen
der Prüfung durch die Vernunft zu unterwerfen, bei R o u s s e a u, der -im

Contrat social (1, 2) gegen Grotius einwendet-. Sa plus constante- maniere
de xaisonner est d&apos;6tablir toujours le droit par le fait, oder auch bei dem
Völkerrechtler der napoleanischen Zeit, Gerard de Ra Y n e v a 1, der, von
diesem methodischen Prinzip ausgeht: Les faits ne doivent etre eites dans

I re -application desla.theorie du Droit des Gens que pour. faire conna&apos;t * 1

principes consacr6s par la raison, et non pc&gt;ur en etablir de nouveaux 67).
Das M Jahrhundert hat die rationalistische Grotius-Kritik übernom-

men und sie, in Unkenntnis ihrer dogmatischen und philosophischen An-

liegen, auf die Naturrechtslehre überhaupt, eins derjenigen des

kationalismus und der Aufklärung übertragen. Manwußte. beispielsweise
nichts mehr von dem ius sociale und der Selbstverständlichkeit, mit der ein
Heineccius u. a. sowohl das Verfassungsrecht als&apos;auch die Idee der $taats-
pe.rsönlichkeit aus der I.,ehre vom Gesellslaftsvertrag abgeleitet ..hatten&apos;.

derDer Begriff des Staates beginnt [bei G r o t i u s und H o bb es] mit

Vertragslehre Im Grunde will Rousseau gar keine Erklärung des Staats-

wesens, sondern nur die Erklärung des Rechts, vermöge dessen im Staat
der HerrschendeIerrscht. Darauf laufen alle Definitionen und die Dia-
lektik dieser Epoche, bis zu ihrem,großen Abschluß in Fichte, hinaus. Die

Vertragslehre hat keinen Begriff der. Persönlichkeit, weil sie keinen -gebraucht.

pactitium, vel consuetudinarium est (Chr. W o 1 f f jus Gentium methodo, scientifica
pertractatum, 1749, Prolegomena S 25). In dieses, auch von V a t t e 1 übernommene,
Schema haben spätere Autoren, namentlich G. F. V. M a r t e n s das europäische Ver-

tragssystem hineininterpretiert. Vgl. E. R e i b s t e i n Völkerrecht, Bd. 2, S. 7-14.

67) Institutions du Droit de la Nature et des Gens, 2nde&apos; An XII (1803), Preface.

http://www.zaoerv.de
© 1964, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


264 Reibstein

Es -ist ihr darum -stets entgangen, daß ein Vertrag, den sie als einen an und
für, notwendigen setzen muß, eben kein Vertrag mehr ist, und &amp;ß, daher

das, was sie als Inhalt des Vertrages -bezeidmet, überhaupt nicht der Staat
an sich, sondern,die Basis seines Verfassungsrechtes ist 68).
So wurde es auch möglich, die Gesellschaft und den Staat in. ein auf der &apos;

ganz-en Linie gegensatzliches Verhältnis zu bringen und eine Menge mehr
oder weniger ephernerer Scheinprobleme dort zu sehen, wo die Naturrechts-
lehre aller. Epochen und Richtungen nur eine Lehre von den menschlichen
Gesellschaften auf dem Hintergrund des Natur- &apos;und Völkerrechts undeine
Dialektik von allgemeinem Staatsrecht und Völkerrecht gesehen hatte. Die&apos;
eigentliche, noch heute nicht erschöpfte Problematik hatte für das Natur-
recht in der sachgemäßen Unterscheidung von caus eificiens und causa

finalis, also, von soziologisch-deskriptiven und von juristisch-normativen
Elementen gelegen. Eine Zeit, für welche die alten Probleme der Assozia-
tion und Integration unter neuen Aspekten wieder wichtig geworden sind,
wird,in dem verschollenen ius sociale&apos;der Aufklärer, trotz seines aggressi- &apos;

-

ven, geschichtsfremden RatiQnalismus, manche ihteressante Anknüpfung
0

finden. Man kann - hier auch an gewisse Fragestellun en moderner Sozio-

lögel es läuft auf eine ungewollte gehabilitierung des gationalis-
mus als&apos; kritischer kulturphilosophischer Methode, hinaus, wenn. manche
Autoren befürchten, daß die Untersuchung zeitgenössischer Tatbestände,
zu elfter Serie, Milieufäkten ausarte und wenn sie
andererseits Bedenken gegen die starke Betonung der zwischenmensch-
lichen Beziehungen, anmelden, beides unter dem GeSichtspunkt, daß die,
sachkundige&quot; rationale Durcharbeitung des Begriffs der Kultur fehle, der

4ier,grpn41egend sei und der mehr,sein sollte als eine lose Bezugnahme
auf das soziale Milieu plus Tradition 69)0

68) Lorenz v. S t e i n, Verwaltungslehre (Wien 1864), hier zitiert nach der 2. AU

Stuttgart 1869.

69), Vgl., z. B. Charles Wright M i 11 s, The Sociological&apos; Imagination (New York
1959; deutsch: Kritik der soziologischen Denkweise, Neuwied und Be&apos;rlin-Spandäu i963);
ders., Power, Pölitics and,People (1 196,3)
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